
Verordnung des EDI 
über Leistungen in der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung 
(Krankenpflege-Leistungsverordnung, KLV) 
Änderung vom 20. Dezember 2006 
 
Das Eidgenössische Departement des Innern verordnet: 
I 
Die Krankenpflege-Leistungsverordnung vom 29. September 1995  wird wie 
folgt geändert: 
Art. 7 Abs. 2 Bst. a Ziff. 1 und 2, Bst. b Ziff. 13 und 14, Bst. c Ziff. 2 sowie Abs. 2bis 
 

2 Leistungen im Sinne von Absatz 1 sind: 
 
a. Massnahmen der Abklärung und der Beratung: 
 
    1. Abklärung des Pflegebedarfs und des Umfeldes des Patienten oder der 
        Patientin und Planung der notwendigen Massnahmen zusammen mit 
        dem Arzt oder der Ärztin und dem Patienten oder der Patientin, 
   
  2. Beratung des Patienten oder der Patientin sowie gegebenenfalls der 
        nichtberuflich an der Krankenpflege Mitwirkenden bei der Durchführung 
        der Krankenpflege, insbesondere im Umgang mit Krankheitssymptomen, 
        bei der Einnahme von Medikamenten oder beim Gebrauch 
        medizinischer Geräte, und Vornahme der notwendigen Kontrollen; 
 
b. Massnahmen der Untersuchung und der Behandlung: 
 
    13. pflegerische Massnahmen zur Umsetzung der ärztlichen Therapie im 
          Alltag, wie Einüben von Bewältigungsstrategien und Anleitung im 
          Umgang mit Aggression, Angst, Wahnvorstellungen, 
   
  14. Unterstützung für psychisch kranke Personen in Krisensituationen,   
          insbesondere zur Vermeidung von akuter Selbst- oder Fremdgefährdung; 
 
c. Massnahmen der Grundpflege: 
 
    2. Massnahmen zur Überwachung und Unterstützung psychisch kranker Personen in der   
        grundlegenden Alltagsbewältigung, wie: Erarbeitung und Einübung einer angepassten  
        Tagesstruktur, zielgerichtetes Training zur Gestaltung und Förderung sozialer Kontakte,  
        Unterstützung beim Einsatz von Orientierungshilfen und Sicherheitsmassnahmen. 
 
 
2bis  Die Abklärung, ob Massnahmen nach Buchstabe b Ziffern 13 und 14 und  
         Buchstabe  c Ziffer 2 durchgeführt werden sollen, muss von einer Pflegefachfrau  
        oder einem Pflegefachmann (Art. 49 KVV) vorgenommen werden, die oder der eine   
        zweijährige praktische Tätigkeit in der Fachrichtung Psychiatrie nachweisen kann. 
 


